
Gartenordnung Kleingartenverein „Oberstraße“ e.V 

 

1. Kleingärtnerische Nutzung 

a) Die kleingärtnerische Nutzung ist gegeben, wenn der Garten ausschließlich zur 

Gewinnung des Eigenbedarfs von Gartenbauerzeugnissen sowie zur Erholung des 

Pächters und seiner Angehörigen dient und nicht erwerbsmäßig genutzt wird.  

b) Die Gartenbewirtschaftung hat zwingend nach kleingärtnerischen Gesichtspunkten zu 

erfolgen. Mindestens ein Drittel des Gartenlandes ist für den Anbau von Obst und 

Gemüse zu nutzen. Die ausschließliche Nutzung als Zier- und Erholungsgarten ist 

untersagt. 

c) Die Gartenfläche ist in einem guten Kulturzustand zu halten und ordnungsgemäß zu 

bewirtschaften. Eine Artenvielfalt ist anzustreben. Wildkräuter dürfen die 

Gartennutzung der Nachbarschaft nicht beeinträchtigen. Störende Arten sind zu 

entfernen. 

d) Ziergehölze und Hecken, die einen Höhenwachstum von 3 Meter erreichen, sind für 

den Anbau ausgeschlossen, beziehungsweise die noch im Bestand eines 

Kleingartens sind, ist deren Höhe auf 1,80m zu begrenzen. Das Anpflanzen von 

Waldbäumen, Nussbäumen, Koniferen und Wacholder im Kleingarten ist verboten. 

Bereits vorhandene Waldbäume sind unabhängig vom Pflanzdatum bei 

Pächterwechsel zu entfernen. 

e) Formhecken und Einfriedungen des Kleingartens im Innenbereich sind in ihrer 

Wuchshöhe auf 1,20 m beschränkt. Einfriedungen mit Stacheldraht oder 

Sicherungsanlagen, die Tier und Mensch gefährden, sind als Gartenbegrenzung 

unzulässig. Sonstige Abgrenzungen bis zu einer Höhe von 1,00 m, zum Beispiel 

durch einen Zaun, sind erlaubt. 

f)  Bei Neupflanzungen oder Umgestaltung von Kleingärten müssen Bäume einen 

Abstand von 3m von der Grenze des Nachbargartens haben. Sträucher und 

Spalierobst sollen einen Abstand von 1,50 m von der Gartengrenze haben.  

Der Anbau von Wirtspflanzen für Krankheitserreger und Schädlinge ist in den 

Kleingartenanlagen unzulässig.  

2. Bauten im Kleingarten 

a) Die Errichtung, Veränderung oder Erweiterung von Baukörpern und baulichen 

Nebenanlagen bedarf der Genehmigung oder Befürwortung des Vorstandes. Für 

Neubauten aller Art ist eine Genehmigung beim Bauordnungsamt des Landkreises zu 

beantragen. Für die Einholung der erforderlichen Genehmigungen sowie die Vorlage 

der Genehmigung vor Baubeginn beim Vorstand des Vereins und die entsprechende 

Bauausführung ist der Antragsteller verantwortlich. 

b) Grundsätzlich sind Gartenlauben mit einer maximalen Grundfläche von 24 m² ein-

schließlich überdachtem Freisitzes in ihrer Beschaffenheit, Ausstattung, Einrichtung 

und baulichen Gestaltung so auszuführen, dass sie nicht zum dauerhaften Wohnen 

geeignet sind. Die Aufstellung von Spül- und Waschmaschinen sowie andere 

technische Anlagen, die einer dauerhaften Wohnnutzung entsprechen, ist im 

Kleingarten untersagt. 



c) Für die bis zum 2. Oktober 1990 rechtmäßig in Kleingärten errichteten Bauten und 

bauliche Nebenanlagen besteht Bestandsschutz nach geltendem Recht.  

d) Die Errichtung eines Gewächshauses bis zu einer Größe von 6 Quadratmeter ist nach 

Zustimmung des Vorstandes grundsätzlich gestattet. Eine Zweckentfremdung des 

Gewächshauses ist untersagt. 

e) Für die bei der Kleingartennutzung anfallenden Fäkalien und Abwässer sind die nach 

örtlichem Recht genehmigten Anlagen zum Auffangen dann zulässig, wenn ihre 

ordnungsgemäße Betreibung gewährleistet wird. Abflusslose Sammelgruben sollten 

3m²nicht überschreiten. 

f) Das Betreiben von nicht ausdrücklich durch dazu befugte stellen zugelassenen Sicker- 

und Klärgruben, die Ausbringung von unbehandelten oder nach geltendem Recht 

ungenügend behandelten Abfällen auf Kleingartenland ist grundsätzlich untersagt. 

Die Nutzung von Biotoiletten ist zulässig, bei Nutzung von Chemietoiletten gelten die 

Hinweise des Herstellers. 

g) Elektro und Wasserversorgungsanlagen in der Kleingartenanlage bzw.  in den 

Kleingärten sind entsprechend den geltenden Vorschriften und gültigen Richtlinien 

der zuständigen Versorgungsunternehmen zu betreiben.  Die Bestimmungen des 

Brandschutzes müssen eingehalten werden.  

h) Anzulegende Teiche und Feuchtbiotope sind in ihrer Fläche auf höchstens 5 

Quadratmeter zu begrenzen. Die Ausgestaltung und Pflanzung ist fachgerecht zu 

gewährleisten und unterliegt den Regelungen des Vereins. 

Gemeinschaftseinrichtungen können von der in Satz 1 genannten Größe abweichen.  

i) Bade und Wasserbecken in den Kleingärten dürfen grundsätzlich nur freistehend, nicht 

in das Erdreich eingelassen, aufgestellt werden. Hersteller- oder Typbedingt kann ein 

teilweises Einlassen in den Boden oder einer Anhäufung zur Stabilisierung 

vorgeschrieben sein. Dies ist durch Dokumente nachzuweisen und dieser 

Aufstellform kann dann zugestimmt werden. Sie dürfen die maximale Größe von 3,60 

m im Durchmesser und 0,90 m in der Höhe nicht überschreiten. Die Sicherung des 

Bade- und Wasserbeckens gegen Unfallgefahren obliegt dem Pächter. 

3. Wege und Gemeinschaftsanlagen 

a) Der Vorstand ist generell berechtigt, die Kleingärten in Ausübung seiner Arbeit zu 

betreten. Zur Durchsetzung der Gartenordnung und zum Erhalt der Ordnung und 

Sicherheit in der Gartenanlage ist dies auch in Abwesenheit des Gartenfreundes 

möglich.  

b) Gemeinschaftsanlagen und Wege innerhalb der Gemeinschaftsanlage sind für den 

Verein prägend, die des Schutzes der Pflege und der Unterhaltung durch die 

Gemeinschaft bedürfen. Der Vorstand des Vereins ist berechtigt und verpflichtet die 

Vereinsmitglieder nach bestimmten Regeln, die von der Mitgliederversammlung 

beschlossen wurden, zur Anlage, zur Pflege und zur Erhaltung heranzuziehen. Das 

schließt die winterliche Räum- und Streupflicht für angrenzende öffentliche Wege ein. 

Eine Veröffentlichung der Regeln erfolgt über Aushang in den Schaukästen.  

c) Alle Wege innerhalb der Gartenanlage sind Fußwege, Fahrradfahren ist auf diesen 

Wegen nicht gestattet.  

d) Aus Sicherheitsgründen sind grundsätzlich alle Türen der Anlage geschlossen zu 

halten. Das Offenlassen ist nur für den Augenblick des Be- und Entladens gestattet. 



Die Türen sind bei Einbruch der Dunkelheit oder wenn niemand in der Anlage 

anwesend ist, abzuschließen. 

e) Die Benutzung von Kraftfahrzeugen innerhalb der Kleingartenanlage ist untersagt. 

Das Parken, Waschen und Reparieren von motorisierten Fahrzeugen in den Anlagen 

sind grundsätzlich verboten.  

Die Lagerung von Materialien ist sowohl im Kleingarten als auch in den 

Gemeinschaftseinrichtungen auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. 

Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten und Behinderungen zu vermeiden. Die 

Lagerung im Gemeinschaftsraum beziehungsweise Gemeinschaftsflächen ist 

grundsätzlich bis zu 24 Stunden gestattet. 

4. Schutz der Natur und Umwelt 

a) Kleingartenvereine, fördern das umweltgerechte und naturgemäße Gärtnern, die 

Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen unterliegt den gesetzlichen 

Bestimmungen. Pflanzenschutzmittel dürfen angewendet werden, wenn sie mit der 

Angabe „für die Anwendung im Haus und Kleingarten zulässig“ gekennzeichnet sind. 

b) Pflanzliche Abfälle einschließlich Schnittholz, sind vorrangig zu kompostieren und als 

organische Substanz den Boden wieder zuzuführen. Die Kompostanlage ist gegen 

Einsicht vom Nachbargarten zu schützen, Belästigungen jeder Art der 

Gartennachbarn sind zu vermeiden. 

c) Nicht kompostierbare Abfälle sind auf öffentliche Wertstoffhöfe zu verbringen. Das 

Verbrennen von Abfällen in den Kleingärten ist nach den Richtlinien der 

Gartenabfallverbrennungsordnung des Landkreises verboten. Hinweise hierzu sind in 

den jeweiligen Abfallratgeber des Landkreises veröffentlicht. Durch den 

Vereinsvorstand wird zweimal im Jahr ein Container für Grünabfuhr organisiert. 

d) Ablagerungen von Unrat und Sperrmüll sind im Kleingarten nicht gestattet. Den 

Aufforderungen zur Beseitigung durch den Vereinsvorstand ist zeitnah Folge zu 

leisten.  

e) Flüssige, halbflüssige Stoffe, die geeignet sind, Verunreinigungen hervorzurufen 

sowie Abwässer und Fäkalien dürfen nicht in Vorfluter, Gräben oder in das 

Grundwasser eingeleitet werden. 

5. Tierhaltung 

a) Tierhaltung gehört grundsätzlich nicht zur kleingärtnerischen Nutzung.  

 

b) Die Tierhaltung ist zulässig, wenn diese bis 2.10.1990 zugelassen war. Diese 

grundsätzliche Zulässigkeit kann eingeschränkt oder aufgehoben werden, wenn sie 

die Gemeinschaft stört und oder der kleingärtnerischen Nutzung entgegensteht.  

 

c) Über die Neuaufnahme einer Tierhaltung entscheidet der Vorstand des Vereins, wenn 

diese nicht gewerbsmäßig oder als Zucht erfolgt und keine Störungen zu erwarten 

sind. Mit der Haltung darf erst nach Zustimmung begonnen werden.  

 

d) Das Mitbringen von Hunden, Katzen und Kleinsäugern in die Anlage ist in einer Zahl 

statthaft, die gewährleistet, dass unzumutbare Belästigungen, Schäden und 

bleibende Verunreinigungen sicher vermieden werden. Verursachter 

Verunreinigungen auf den Gemeinschaftsflächen und Wegen sind sofort durch den 

Eigentümer der Tiere zu beseitigen. Die Haftungspflichten bleiben beim Tierhalter. 



Hunde sind an der Leine zu führen und Katzen so zu beaufsichtigen, dass der 

Vogelschutz und die Nachbarschafts-rechte gewährleistet sind. 

 

6. Ruhe und Ordnung 

a)  Der Pächter ist verpflichtet, auf die Einhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit für 

sich, seine Angehörigen und Gäste zu achten. Vereinsinterne Regelungen der 

Ruhezeiten darf der jeweiligen territorialen Anordnungen nicht widersprechen. Gibt es 

keine Vereinsregelung, gilt die öffentlich -rechtliche Festlegung für Ruhezeiten.  

Sonn und Feiertage  ganztägig  

Mittagsruhe   werktags in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Nachtruhe   werktags in der Zeit von 22.00Uhr bis 07.00Uhr.  

Während der Ruhezeiten sind alle Tätigkeiten (zum Beispiel Radio, Rasenmäher, 

Kreissäge usw) verboten, welche die Ruhe unbeteiligter Personen wesentlich stören.  

 

7. Pächterwechsel 

a)  Die Beseitigung von Anpflanzungen und oder Baulichkeiten, die nicht im Bundes -

kleingartengesetz oder verbindlichen Gartenordnungen entsprechen, hat der 

abgebende Pächter spätestens beim Pächterwechsel zu vollziehen. Findet keine 

Neuverpachtung statt, setzt der Vorstand eine angemessene Frist. 

8. Schlussbestimmungen 

a) Der Kleingartenverein hat das Recht, auf der Grundlage dieser Gartenordnung eigene 

Beschlüsse zu fassen, die sich auf die speziellen Belange des Kleingartenvereins 

beziehen. Die Satzung und Beschlüsse des Kleingartenvereins ergänzen diese 

Gartenordnungen und bilden gemeinsam mit dem Einzelpachtvertrag eine Einheit.  

9. Inkrafttreten  

a) Die vorliegende Gartenordnungen tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung des 

Kleingartenvereins „Oberstraße“ e.V. am 9. Mai 2015 in Kraft.  

b) Ergänzungen und /oder Änderungen der vorliegenden Gartenordnung werden durch 

die Mitgliederversammlung beschlossen. 

 

Der Vorstand 


